
 

 

Aufhebung des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

 

Nach Beschlussfassung des Amtsausschusses des Amtes Büchen vom 16.06.2022 

und 

nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Büchen vom 21.06.2022 

wird folgender 

Aufhebungsvertrag  

geschlossen: 

 

Der aufgrund § 1 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 23 Abs. 2 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) 

geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag (Amtsvertrag) vom 09.09.1993, zuletzt geändert durch 

Vertrag vom 11.12.2017, wird zum 31.12.2023 aufgehoben. 

 

Büchen, den  

 

 

______________________    ________________________ 

            Martin Voß         Uwe Möller 

        (Amtsvorsteher)      (Bürgermeister) 


